
Erteilung von Gesamtprokura an (nur) eine Person 

22.08.2008 

 

 

Der Gesellschaftsvertrag einer zur Neueintragung angemeldeten GmbH sieht 

bezüglich der Vertretungsbefugnis vor, dass die GmbH durch zwei 

Geschäftsführer gemeinsam oder durch einen Geschäftsführer gemeinsam mit 

einem Gesamtprokuristen vertreten wird. 

 

In der Anmeldung teilen die beiden bestellten Geschäftsführer mit, dass sie Herrn 

Mag. N** N** Gesamtprokura für den gesamten Geschäftsbereich erteilt haben 

mit dem Recht, die Gesellschaft jeweils gemeinsam mit einem Geschäftsführer zu 

vertreten. Demgemäß wird unter Vorlage der Musterzeichnung des 

Gesamtprokuristen auch seine Eintragung als Gesamtprokurist im Firmenbuch 

beantragt. 

 

Derartige Konstellationen sind mir in der Praxis schon einige Male begegnet. Die 

Eintragung solcher „Gesamtprokuristen“ ist allerdings nicht möglich. 

 

Gemäß § 48 Abs 2 UGB kann die Erteilung der Prokura an mehrere Personen 

gemeinschaftlich erfolgen. Eine solche Prokura ist dann Gesamtprokura.  

Die Erteilung einer Gesamtprokura iSd § 48 Abs 2 UGB ist aber zwingend an die 

Voraussetzung "an mehrere Personen" gebunden. Die Erteilung einer 

Gesamtprokura an eine einzelne Person ist demnach rechtsunwirksam und damit 

auch nicht eintragungsfähig. Solange nicht alle zur Gesamtvertretung Berufenen 

bestellt sind, liegt keine wirksame, ausübbare Gesamtprokura vor und ein 

einzelner bestellter „Gesamtprokurist“ ist nicht eintragungsfähig. Es ist auch 

nicht möglich, nur einen Gesamtprokuristen mit dem Versprechen zu bestellen, 

dass ein weiterer in der Zukunft bestellt werden wird. Es genügt auch nicht, im 

Eintragungsbegehren die Formulierung „gemeinsam mit einem zweiten 

Gesamtprokuristen vertretungsbefugt“ zu verwenden, ohne dass tatsächlich ein 

solcher zweiter Gesamtprokurist vorhanden ist (Nachweise bei Strasser in 

Jabornegg, HGB Kommentar, § 48 Rz 55).  
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